
An die Schulleitung  

der Theodor-Heuss-Schule 

Brändströmstr. 7 

59065 Hamm 

 

Antrag der Eltern auf Befreiung vom Unterricht 

aus wichtigem Grund gemäß § 43 (4) SchulG NRW 

 
Sehr geehrter Herr Lang, 

hiermit beantrage ich für meine Tochter/meinen Sohn 

 

____________________________________________        ____________ 
Name, Vorname                                                                                                              Klasse 

 

die Befreiung vom Unterricht  

□ am _____________________  

                  Datum 

□für die Zeit vom  _____________________ bis ___________________ 

                                              Datum                                                         Datum 

 

aus folgendem wichtigen Grund: 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

Den versäumten Unterrichtsstoff wird meine Tochter/mein Sohn nacharbeiten! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hamm, den ________________   __________________________________ 
                        Datum                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte entsprechende Belege (z.B. Einladung zur Familienfeier, ärztliche 

Bescheinigungen, Anbieter der Veranstaltung, etc.) mit dem Antrag abgeben. 

 

Bitte die Rückseite auch ausdrucken und beachten! 

 



Rechtliche Hinweise: 

Die Schulpflicht gilt an allen Tagen - auch unmittelbar vor und nach den Ferien. Eine 

Beurlaubung, um z. B. einen günstigen Ferienflieger zu bekommen, ist nicht zulässig. 

Für eine Beurlaubung vom Unterricht bedarf es eines „wichtigen Grundes“. Dazu gibt es 

klare Vorgaben im Erlass "Teilnahme am Unterricht und an sonstigen 

Schulveranstaltungen" (Zf. 5.4). Eine Beurlaubung ist zum Beispiel aus persönlichen 

Gründen möglich, bei religiösen Feiern, bei Hochzeit, Geburt oder auch bei schweren 

Erkrankungen oder bei einem Todesfall in der Familie. Auch die Teilnahme an 

Wettbewerben, künstlerischen Aufführungen oder Sportveranstaltungen kann ein Grund 

für eine Beurlaubung sein. 

Der vorgenannte Erlass enthält eine ausdrückliche Regelung: Unmittelbar vor und im 

Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler nur beurlaubt werden, 

wenn die Beurlaubung ersichtlich nicht dem Zweck dient, die Schulferien zu verlängern, 

preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen. 

Beurlaubungsanträge sind schriftlich und rechtzeitig (mindestens eine Woche 

vorher) über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an die Schule zu richten. 

Wenn begründete Zweifel bestehen, dass der Unterricht aus gesundheitlichen Gründen 

versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen. 

 

wird von der Schule ausgefüllt! 

Sehr geehrte _______________________, 

hiermit befreie ich - gemäß Ihrem umseitigen Antrag - Ihr Kind vom Unterricht  

□ am _____________________  

□für die Zeit vom  _____________________ bis ___________________ 

                                               

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Lang 
Rektor 

 

 


